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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §19;

Rechtssatz

Hat es der Besch im Verwaltungsstrafverfahren unterlassen, mitzuteilen, dass und inwiefern er mit

Kreditrückzahlungsverp4ichtungen belastet sei, so ist es nicht rechtswidrig, wenn die Beh Feststellungen darüber, ob

und gegebenenfalls inwiefern der Besch mit derartigen Verpflichtungen belastet sei, unterlässt.
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